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Öffentliche Wahlbekanntmachung der Gemeinde Anröchte 
 
 
1. Am 22. September 2013 findet die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag statt. Die Wahl 

dauert von 8.00 Uhr - 18.00 Uhr.  
 
2. Die Gemeinde Anröchte ist in 12 Wahlbezirke eingeteilt.  
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 19. August 2013 
bis zum 01. September 2013 übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  

 
Die beiden Briefwahlvorstände treten am 22.09.2013 zur Ermittlung der Briefwahlergebnisse 
um 16:30 Uhr im Rathaus, Zimmer 10 und im Personalaufenthaltsraum, Hauptstraße 74, 
59609 Anröchte, zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-

lerverzeichnis er eingetragen ist.  
 

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. Ge-
wählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums ei-
nen Stimmzettel ausgehändigt.  

 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der 
 zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
 Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen  
 außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
 für die Kennzeichnung, 
 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien,  
 sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen 
 der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
 Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 
  
 Der Wähler gibt 
  
 seine Erststimme in der Weise ab, 
 
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 
 Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewer-
 ber sie gelten soll, 
 
 und seine Zweitstimme in der Weise, 
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 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetz-
 tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten 
 soll. 
 
 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem be-
 sonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
 Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.  

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-

schein ausgestellt ist,  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder  
 
b) durch Briefwahl  

 
teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 

4 des Bundeswahlgesetzes). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
Anröchte, den 13. August 2013 
Der Bürgermeister  
In Vertretung 
 
 
gez. Hüls 
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters 
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Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Anröchte 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde Anröchte wird in der Zeit 

vom 02. September 2013 bis 06. September 2013 während der Dienststunden im Rat-

haus, Hauptstraße 74, Zimmer 2, von montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 

18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 

bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu sei-

ner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberech-

tigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-

getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen 

sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 

Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 

Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 21 Abs. 5 Melderechtsrahmengesetzes eingetra-

gen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsicht-

nahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann nur, wer in das Wählerver-

zeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 02. 

September 2013 bis zum 06. September 2013, spätestens am 06. September 2013 bis 

12.00 Uhr,  bei der Gemeinde Anröchte, Hauptstraße 74, Zimmer 2, 59609 Anröchte, Ein-

spruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift ein-

gelegt werden. 

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

zum 01. September 2013 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung 

erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-

zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 

kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 

und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 

Wahlbenachrichtigung.  

 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im  Wahlkreis 146 Soest 

 

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder 

durch Briefwahl teilnehmen. 
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag  

 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,  

  

 5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

 

 a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 

das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 01. Sep-

tember 2013) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 

der Bundeswahlordnung (bis zum 06. September 2013) versäumt hat, 

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 

18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bun-

deswahlordnung entstanden ist, 

 c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 

erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde 

gelangt ist.  

 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 

zum 20. September 2013, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 

elektronisch beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, 

Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als ge-

wahrt. 

 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht  

oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 

zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zuge-

gangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 

werden.  

 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 

Buchstaben a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 

noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-

macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich 

bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
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6.  Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlberechtigte vor einem Wahlvor-

stand wählen will, so erhält er mit dem Wahlschein zugleich 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

 - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 

 versehenen roten Wahlbriefumschlag und  

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 

wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird und die 

bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-

meindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen 

hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-

schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-

tens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.  

 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-

dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann 

auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

 

Anröchte, den 13. August 2013  

Der Bürgermeister 

In Vertretung 

 

 

gez. Hüls 

Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters 
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2012 des Schulzweckverbandes Sekundarschule 
Anröchte/Erwitte 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2012, bestehend aus Ergebnisrech-
nung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang und Lagebericht des Schulzweckverbandes Sekundar-
schule Anröchte/Erwitte für das Haushaltsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 nach § 101 GO 
NRW geprüft. Die Prüfung schließt mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ab. 
 
Die Ergebnisrechnung 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.965,96 € ab. 
 
Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2012 auf 4.565,96 €. 
 
Die Schulzweckverbandsversammlung der Sekundarschule Anröchte/Erwitte hat in der Sitzung 
vom 27.06.2013 den geprüften Jahresabschluss 2012 festgestellt und dem Schulzweckverbands-
vorsteher für die Führung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2012 Entlastung erteilt. Der 
Jahresüberschuss wird gemäß der § 14 Abs. 3 Schulzweckverbandsatzung Sekundarschule An-
röchte/Erwitte den Verbandsmitgliedern nach dem festgesetzten Umlageverhältnis erstattet. 
 
Mit Schreiben vom 05.08.2013 teilt die Kommunalaufsicht mit, dass die öffentliche Bekanntma-
chung durchgeführt werden kann. 
 
Der Jahresabschluss 2012 mit Anhang und Lagebericht liegt ab dem 19.08.2013 bis zur Feststel-
lung des Jahresabschlusses 2013 während der Dienstzeiten im Rathaus der Gemeinde Anröchte, 
Hauptstraße 74, Zimmer 6, zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Schulzweckverband Sekundarschule Anröchte/Erwitte 
 
Anröchte, den 15.08.2013 
 
 
 
 
Hüls 
Zweckverbandsvorsteher 
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Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 des Schulzweckverbandes Sekun-
darschule Anröchte/Erwitte 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Eröffnungsbilanz des Schulzweckverbandes Sekundar-
schule Anröchte/Erwitte vom 01.01.2012 nach § 101 GO NRW geprüft. Die Prüfung schließt mit 
dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ab. 
 
Die Schulzweckverbandsversammlung der Sekundarschule Anröchte/Erwitte hat in der Sitzung 
vom 27.06.2013 die geprüfte Eröffnungsbilanz vom 01.01. 2012 festgestellt und dem Schulzweck-
verbandsvorsteher Entlastung erteilt.  
 
Mit Schreiben vom 05.08.2013 teilt die Kommunalaufsicht mit, dass die öffentliche Bekanntma-
chung durchgeführt werden kann. 
 
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 einschließlich der Anlagen liegt ab dem 19.08.2013 während 
der Dienstzeiten im Rathaus der Gemeinde Anröchte, Hauptstraße 74, Zimmer 6, zur Einsicht-
nahme aus. 
 
 
Schulzweckverband Sekundarschule Anröchte/Erwitte 
 
Anröchte, den 15.08.2013 
 
 
gez. Hüls 
Zweckverbandsvorsteher 
 
 
 


